
Abschlußkonferenz zum Stabilitätspakt für Europa, am 20. und 21. März
1995 in Paris

angenommen am 20. März 1995 von den 52 Staaten der OSZE bei der
AbscWußkonferenz zum für Europa in Paris

1. Wir, die Außenminister und Vertreter der an der Pariser Konferenz
über die Stabilität in teilnehmenden Staaten und 1I-nf"01l"1I"'IIdJtof"11.n..-n,'JIIt='1I"'II

Organisationen, sind auf Initiative der Europäischen Union am 20. und 21.
März 1995 in Paris zur Annahme des Stabilitätspakts für zusam­
mengekommen.
2. Ein halbes Jahrhundert nach Ende des zweiten Weltkriegs und
Jahre nach den historischen Veränderungen, die nunmehr die
dung der Spaltung Europas möglich machen, ist der ~t2lb111taltsp,aKt

druck unseres ständigen gemeinsamen Bemühens,
Spannungen und Krisen zu verhüten und auszuschalten und in auf
Dauer eine Zone gutnachbarlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit
zu schaffen, um die Errungenschaften auf dem Weg zu
Achtung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, wirtschaftlichem Fort­
schritt, sozialer Gerechtigkeit und Frieden zu fördern und un"umlkehrlJar
zu machen.
3. Der Stabilitatspakt besteht aus nachstehender
Liste von Abkommen und Vereinbarungen über Bezie­
hungen und Zusammenarbeit. Er wird ergänzt durch eine Liste von Maß­
nahmen, die die Europäische Union zur Unterstützung von Initiativen der
interessierten Staaten im Benehmen mit diesen ergriffen oder vo]~ge;se1Jlen

hat und mit denen zur Erreichung der Ziele des Paktes wer­
den soll.

1. Erklärung

4. Europa durcWäuft derzeit eine Phase des Wandels und der
tung. Es ist unser Ziel, diese Entwicklung auf den .i\ufbau eines geeinteren
und solidarischeren, für Dialog und Zusammenarbeit offenen Europas zu
lenken, das zu diesem Zweck jede Art des Austauschs begünstigt und in
dem die Identität der Nationen und die gemeinsamen freiheitlich-demo-

1 In: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.), Bulletin 24/1995, S.
197 ff.

486





Anwendung von Gewalt, die Unverletzlichkeit der Grenzen, die territo­
riale Unversehrtheit und die Achtung der international anerkannten
Grenzen, die friedliche Regelung von Streitfällen, die Nichteinmischung in
innere Angelegenheiten, den Schutz der Menschenrechte. einschließlich
der Rechte der Angehörigen nationaler Minderheiten, die Grundfreihei­
ten, einschließlich der Gedanken-. Gewissens-, Religions- und Glaubens­
freiheit, die Gleichberechtigung und das Selbstbestimmungsrecht der Völ­
ker, die Zusammenarbeit zwischen den Staaten und die Erfüllung in Treu
und Glauben der gemäß dem Völkerrecht eingegangenen Verpflichtun­
gen.
8. Gutnachbarliche Beziehungen sollen durch Förderung der regionalen
Wirtschaftsentwicklung zum Abbau der spannungsträchtigen wirtschaftli­
chen und sozialen Unterschiede beitragen sowie durch Förderung grenz­
überschreitender Zusammenarbeit die Entwicklung des freien Verkehrs
von Personen, Gedanken, Gütern und Dienstleistungen in den Bereichen
Wirtschaft, Kultur, Verwaltung und im menschlichen Bereich ermögli­
chen.
9. Wie auf der Eröffnungskonferenz am 26. und 27. Mai 1994 in Paris ver­
einbart, haben intensive Konsultationen stattgefunden, die in den letzten
Monaten mit Nachdruck fortgesetzt worden sind. Insbesondere sind unter
Vorsitz der Europäischen Union zwei regionale runde Tische eingerichtet
worden, an denen zum einen vier Staaten der baltischen Region - Estland.
Lettland, Litauen und Polen - sowie deren Gäste und zum anderen sechs
weitere Staaten Mittel- und Osteuropas - Bulgarien, Ungarn, Polen, Ru­
mänien, Slowakei und die Tschechische Republik- sowie deren Gäste,
darunter Slowenien, teilgenommen haben. Auch die Organisation für Si­
cherheit und Zusammenarbeit in Europa, der Europarat und der Ostsee­
rat haben an den Regionaltischen teilgenommen. Ferner hat der Vorsitz
der Europäischen Union mehrere Hauptstädte besucht, um die Ziele des
Paktes zu unterstützen. Schließlich wurden in die Beratungen sämtliche
Teilnehmerstaaten der Eröffnungskonferenz einbezogen.
10. Die Teilnehmerstaaten der Regionaltische haben es sich gemäß dem
Schlußdokument zur Eröffnungskonferenz von Paris im Mai 1994 zur
Aufgabe gemacht, eine Bestandsaufnahme der Abkommen und Vereinba­
rungen vorzunehmen, die ihren freundschaftlichen und Kooperationsbe­
ziehungen gewidmet sind. Um ihr Interesse für die Region zu unterstrei­
chen, haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union diejenigen Ab­
kommen und Vereinbarungen in das Verzeichnis miteinbezogen, die sie
mit den neun Ländern unterzeichnet haben, die eine Beitrittsperspektive
zur Union haben. Ebenso haben diese Länder und die von ihnen ein­
geladenen Gesprächspartner Abkommen in dieses Verzeichnis aufge­
nommen, die sie - teils vor der Eröffnungskonferenz vom Mai 1994, teils
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16. Wir stellen fest, daß die Vertragsstaaten des Übereinkommens zur Er­
richtung des Vergleichs- und Schiedsgerichtshofs ihre etwaigen Streitig­
keiten über die Auslegung und Anwendung ihrer Abkommen über gut­
nachbarliche Beziehungen entsprechend den in diesem Übereinkommen
festgelegten Verfahren vor den Gerichtshof bringen können.
17. Wir nehmen die Unterstützung der Europäischen Union für die Vor­
haben zur Förderung gutnachbarlicher Beziehungen, deren Verzeichnis
dem Pakt beigefügt ist, sowie den Beitrag anderer Teilnehmer mit Ge­
nugtuung zur Kenntnis. Die beigefügten Vorhaben wurden in Zusam­
menarbeit mit der Europäischen Union, insbesondere im Rahmen des
Dialogs. der sich an den beiden Regionaltischen entwickelt hat, erstellt.
Sie betreffen die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die
Minderheitenfragen, die kulturelle Zusammenarbeit einschließlich Spra­
chunterricht, die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Region, die Zu­
sammenarbeit im Rechtsbereich und die Ausbildung im Verwaltungsbe­
reich sowie Umweltprobleme. Mit diesen Vorhaben sollen der freie Ver­
kehr und die freie Kommunikation zwischen den europäischen Staaten
sowie der freie Informationsaustausch und Gedankenaustausch im Hin­
blick auf die Erweiterung der Europäischen Union erleichtert werden.
18. Wir sind uns bewußt, daß noch weitere Bemühungen erforderlich sind,
um die Stabilität in ganz Europa zu konsolidieren, meinen aber, daß der
Prozeß, den wir in Paris mit der Einberufung dieser Konferenz eingeleitet
haben, sowie der von uns gewählte regionale Ansatz ihren Nutzen unter
Beweis gestellt haben. Daher äußern wir den Wunsch, daß sie weiterhin
dazu beitragen, die Stabilität in Europa zu stärken, und daß sie als Modell
für andere, namentlich im Rahmen der OSZE ergriffene gemeinsame
Initiativen der präventiven Diplomatie dienen.

II. VelZeichnis der Abkommen, Vereinbarungen und politischen Erklärun­
gen

A. Abkommen und Vereinbarungen zwischen den interessierten Ländern
und den Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Bulgarien

Belgien: Gemeinsame politische Erklärung (4. 4. 94)
DeutscWand: Vertrag über freundschaftliche Zusammenarbeit und
Partnerschaft in Europa (9.10. 91)
Griechenland: Vertrag über freundschaftliche und gutnachbarliche Be­
ziehungen, Zusammenarbeit und Sicherheit (7.10. 91)
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Polen

tleJlgte:n: Gemeinsame politische Erklärung (2. 7. 91 )
- Deutschland: - Vertrag über gute Nachbarschaft und Irelun<JLSCllaIIUCrle

Zusammenarbeit (17.6.91)
über der polnisch-deutschen Grenze

90)
~pal1llen: ~JreUlD.a;sc.nlans- UlD.d Kooperationsvertrag (26.10.

- Frankreich: Freundschafts- und Solidaritätsvertrag (9. 4. 91)
Freundschafts- UlD.d Kooperationsvertrag (11.10.

- Niederlande: Gemeinsame (29.9.92)
n1l"ll1l.nnl"'A·I~h· Gemeinsame Erklärung (24. 4.

Rumänien

- Belgien: Gemeinsame politische (7.4. 94)
- Deutschland: Vertrag über freundschaftliche und

-"'~.ILA."".Il.U"".ILA~~in (21. 4. 92)
- Griechenland: Vertrag über Zusammenarbeit und über treunclSCnallll-

che und gutnachbarliche Beziehungen (28.11.91)
- Spanien: Freundschafts- und Kooperationsvertrag (4. 2. 92)
- Frankreich: Freundschafts- und Kooperationsvertrag (20.11. 91)
- Italien: Freoodschafts- und Kooperationsvertrag (23. 7. 91)
- Niederlande: Gemeinsame Erklärung (7. 6. 93)
- Vereinigtes Königreich: Gemeinsame Erklärung (3. 6. 93)

Slowakei

- Deutschland: Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche
Zusammenarbeit (27. 2. 92)

- Spanien: Freundschafts- und Kooperationsvertrag 91)
- Frankreich: Verständigungs- UlD.d F.reUlD.dschaftsvertrag (1.10.91)
- Italien: FreUlD.dschafts- und Kooperationsvertrag (7. 6. 93)
- Niederlande: Gemeinsame Erkläroog (15. 9. 93)
- Vereinigtes Königreich: Gemeinsame Erklärung (27.5.92)
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Zusammenarbeit (7. 8. 92)
Litauen: Grundlagenvertrag über freundschaftliche Beziehungen und
Zusammenarbeit (8. 8. 92)
Polen: Vertrag über Freundschaft und gutnachbarliche Zusammenar­
beit (6. 10.91)
Slowakei: Vertrag über Nachbarschaft und freundschaftliche
Beziehungen (19. 3. 95)
Russische Föderation: - Vertrag über freundschaftliche tsezle.nUllge:n
und Zusammenarbeit (6.12.91)
Erklärung über die Grundsätze der Zusammenarbeit im Bereich der
Gewährleistung der Rechte nationaler, ethnischer. religiöser oder
sprachlicher Minderheiten (11.11.92)
Slowenien: - Freundschafts- und Kooperationsvertrag
-Erklärung über die Grundsätze der Zusammenarbeit im Bereich der
Gewährleistung der nationaler Minderheiten (31. 5.

- Rumänien: Gemeinsame Erklärung der Yrf~ml.erlnrnllst~~r

Ungarn und von Rumänien 3.95)

Lettland

Estland/Litauen: - über die Einheit und Zu;sanlml~nalfbt~1t

(12.5.90)
-Trilaterales Übereinkommen über baltische Zusammenarbeit auf
Parlaments- und Regierungsebene (13. 6.
Ungarn: Grundlagenvertrag über freundschaftliche und
Zusammenarbeit (7. 8. 92)

- Litauen: Vertrag über die der Staatsgrenze (29. 6.
93)
Polen: Freundschafts- Kooperationsvertrag ( 1. 7. 92)

- Belarus: - Erklärung über die Grundsätze Beziehun-
gen (16. 12. 91)
-Vertrag über die einer 2.
Russische Föderation: Abkommen vom 30. 4. 94 über
-die "Ir"l"1I111141rl1Q4:J>"I" UQr!I<lJI"l"cot"''Jlt"lIrlo1l4l

-den Abzug der Streitkräfte
sozialen Schutz der ruslslslchf~n MLllu:arl)en.slonatDe

Litauen

Estland/Lettland: .J'J-JJLJL~~iL'l.lLJULj;;" über die Einheit und Zusanlmenarbeit
(12.5.90)
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Rumänien

.JI'>.,I_.B.,...,tI.4.B."'"",,IUL. Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gutnach-
barliche (27.1. 92)
.lL.JU'-.JLUAA-.. Freundschafts- und Kooperationsvertrag (11. 7. 92)
..L.J.Ill&..lULU'V.LII.. Freundschafts- und Kooperationsvertrag (8. 3. 94)

- Polen: über freundschaftliche Beziehungen und Zusammenar-
beit (25. 1. 93)

- Slowakei: Vertrag über freundschaftliche Beziehungen und Zusam­
9.93)

- Belarus: über freundschaftliche Beziehungen und
Zusammenarbeit (7.5.93)

- Türkei: gutnachbarliche Beziehungen und
Zusammenarbeit (19. 9. 91)

- Ungarn: Erklärung der Premierminister der Republik
Ungarn und von Rumänien (19. 3. 95)

Slowakei

über freundschaftliche Beziehungen und Zusam-
..o...iLJL,,",JULlI.Iil.JL ,",~",... ", (6. 4.

- Ungarn: Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zu­
sammenarbeit ( 19.3.95)

- Polen: Vertrag über gutnachbarliche Beziehungen, Solidarität und
freundschaftliche Zusammenarbeit (6.10.91)

- Rumänien: Vertrag über freundschaftliche Beziehungen und Zusam­
menarbeit (24.9.93)

- Tschechische Republik: Vertrag über gutnachbarschaftliche und
freundschaftliche Beziehungen (23. 11. 92)

- Russische Föderation: Vertrag über freundschaftliche Beziehungen
und Zusammenarbeit (26. 8. 93)

- Ukraine: Vertrag über gutnachbarliche und freundschaftliche
Beziehungen und Zusammenarbeit (29. 6. 93)

Tschechische KejDUl)llk

- Slowakei: gutnachbarschaftliche und freundschaftliche
Beziehungen (23.11. 92)

(Einige der in dieser Liste aufgeführten Abkommen sind noch nicht ratifi­
ziert worden.)
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